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Wie Sie richtig dargestellt und bemerkt haben, darf der städtische Verkehrsdienst
ausschließlich den ruhenden Verkehr überprüfen und verwarnen. Die größtenteils von
Ihnen beschriebenen Verkehrsverstöße beziehen sich jedoch auf den fließenden
Verkehr, so dass sich hier eine Zuständigkeit der Polizei Köln ergibt.
 
Zu den gesetzlichen Bestimmungen und Erfordernissen zu Sicherstellung von
Fahrzeugen verweise ich auf die Herrn  vorliegenden Schreiben, die Ihnen laut
eigener Bemerkungen ja durchaus ausführlich bekannt sind.
 
Der Inhalt der von Ihnen zugesandten USB-Sticks konnte hier nicht in Augenschein
genommen werden, da dies laut den städtischen IT-Richtlinien und auch aus
datenschutzrechtlichen Bestimmungen und Erwägungen untersagt ist. Als ehemaliger
Mitarbeiter der Stadtverwaltung Köln wird Herr  Ihnen dies sicherlich
bestätigen können. Die USB-Sticks sende ich Ihnen daher ungesehen auf dem Postweg
zurück.
 
Eine anderslautende Antwort kann ich Ihnen nicht geben, bedanke mich aber dennoch
für Ihr Interesse an den Aufgaben und der Arbeitsweise des Verkehrsdienstes der Stadt
Köln.
 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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Monatlich aktuelle Informationen Ihrer Stadtverwaltung in unserem Newsletter!
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